
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   23. Februar 2018 
 
 
Befund Ausscheiden aus dem Studierendenparlament bei der Wahl in den AStA 
 
Liebe Studierende, 
 
auf seiner zweiten Sitzung am 16. Februar 2018 hat der Geschäftsordnungsaus-
schuss des 47. Studierendenparlaments folgendes befunden. Mit der Verkündung 
auf der 1. Sitzung des 48. Studierendenparlamentes am 23. Februar 2018 ist die 
Entscheidung bindend: 
 

Das Ausscheiden aus dem Studierendenparlament gemäß § 15 Satz 1 
Buchst. c) der Satzung wird erst mit Ende der Sitzung gültig, zu der die 
Wahl in den Allgemeinen Studierendenausschuss stattgefunden hat.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jérôme Schalk                 Florian Schweizer 
Vorsitz GO-Ausschuss                 Präsident des 47. Studierendenparlaments 

47. Studierendenparlament 
der TU Kaiserslautern 
 
Geschäftsordnungsausschuss 
 StuPa, TU Kaiserslautern, Postfach 3049, 67653 Kaiserslautern 
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